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Gemeindeverwaltung Villigen, Schulstrasse 2, 5234 Villigen, gemeindekanzlei@villigen.ch, ✆ 056 297 89 89 

Baugesuch 

Bauherrschaft Walter Schmid, Obsteinenweg 1, 5234 Villigen 
Bauvorhaben Erstellung Gartensitzplatz / saisonale Nutzung vom 1. Mai bis Mitte Oktober durch 
  Barbarossa Food World, Obsteinenweg 1, 5234 Villigen 
Ortslage Dorfzone 2; Villigen, Obsteinenweg 1, AGV-Nr. 511, Parzellen-Nr. 288 
Zusatzbewilligung Kantonale Zustimmung 

Das Baugesuch liegt vom 27. April bis 26. Mai 2026 in der Gemeindekanzlei während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten öf-
fentlich zur Einsichtnahme auf. Gegen dieses Baugesuch kann während der Auflagefrist beim Gemeinderat Villigen schriftlich Ein-
wendung erhoben werden. Die Frist kann nicht verlängert werden. 

 

Dringend gesucht: Badeaufsichtspersonal 
Für die Badesaison 2026 wird dringend zusätzliches Badeaufsichtspersonal gesucht. 

Ihre Aufgabenbereiche sind: 
- Überwachung des Badebetriebs 
- Durchsetzung der Badeordnung 
- Kontrolle der sanitären und technischen Anlagen 
- Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten 

Unsere Erwartungen an Sie: 
- Brevet Basis Pool, Brevet Plus Pool und AED-BLS 
- Gute Deutschkenntnisse 
- Einsatz an fix vereinbarten Tagen 

Wir bieten: 
- Attraktiven Stundenlohn 
- Ausfallentschädigung bei schlechtem Wetter 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Auskunft zum vielseitigen Aufgabengebiet des Badeaufsichtspersonals 

erteilen Gemeindewerkleiter Dölf Erdin, ✆ 079 667 13 47, oder die Gemeindekanzlei Villigen, ✆ 056 297 89 
89. 
 

Waldumgang 2026 – ein interessantes Programm 
Der traditionelle Waldumgang findet am Samstag, 9. Mai 2026 statt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. 

Die Waldstrassen - ursprünglich für die Waldbewirtschaftung gebaut - sind heute auch für die Freizeitnutzung 
von grosser Bedeutung und dienen unter anderen als Spazier-, Bike- und Joggingwege. Wenn Sie erfahren 
möchten, was es alles braucht, dass die Waldstrassen all diesen Ansprüchen gerecht werden, dürfen Sie den 
Umgang zum Thema Waldstrassenunterhalt nicht verpassen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, sich um 13.15 Uhr beim Werkhof im Winkel zu besam-
meln. Gemeindeförster Oliver Frey führt durch das abwechslungsreiche und informative Programm. Ergänzt 
wird dieses durch verschiedene praktische Maschineneinsätze wie z. B. ein mobiler Steinbrecher. 

Im Anschluss an den Umgang offeriert die Ortsbürgergemeinde den Teilnehmenden Wurst mit Brot. Der Ge-
meinderat, die Kommission Natur und Landschaft sowie Förster Oliver Frey freuen sich, viele Interessierte 
begrüssen zu dürfen. 
 

Einkommens- und Vermögenssteuern / Zinsregelung 2026 
Vergütungszins für Vorauszahlungen 
Der Zinssatz von 0,25% gilt für alle Zahlungen vor dem 31. Oktober 2026. Nutzen Sie die Möglichkeit der 
Vorauszahlung oder Ratenzahlung. Die Vergütungszinsen sind steuerfrei. Die Abteilung Finanzen stellt 
bei Bedarf gerne weitere Einzahlungsscheine zu. 

Vergütungszins für Überzahlungen 
Für alle geleisteten Zahlungen, die den definitiven Rechnungsbetrag übersteigen (Überzahlungen), wird 
ab Zahlungseingang bis zur Rückzahlung ebenfalls ein Vergütungszins gewährt. Vergütungszinsen für 
Überzahlungen gelten als steuerpflichtiges Einkommen. Der Zinssatz ist für beide Arten von Vergütungs-
zinsen gleich (2026: 0,25%). 
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Verzugszins 
Auf geschuldeten und eingeforderten Steuern, die nicht bis zum Fälligkeitstermin bezahlt werden, wird 
ohne Mahnung ein Verzugszins von 4,5% erhoben. 

Bis wann müssen die provisorischen Steuern 2026 bezahlt werden? 
Die provisorischen Steuern 2026 sind bis zum 31. Oktober 2026 zu bezahlen. Ab dem 1. November 2026 
werden Verzugszinsen erhoben und es können rechtliche Inkassomassnahmen eingeleitet werden. Ent-
spricht die provisorische Rechnung nicht den aktuellen Steuerverhältnissen (zu hoch oder zu tief)? Kon-
taktieren Sie die Abteilung Steuern und beantragen Sie eine Anpassung der provisorischen Rechnung. Ist 
die provisorische Rechnung zu hoch oder wird sie nicht angepasst und nur teilweise bezahlt, kann dies 
eine gebührenpflichtige Mahnung und allenfalls eine Betreibung auslösen. Wir danken Ihnen für Ihr Ver-
ständnis. 
 

Feuerwehr Geissberg 
Regelmässige Routinefahrten sind ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung und Einsatzbereitschaft der Feu-
erwehr Geissberg. Sie dienen nicht nur der Fahrpraxis, sondern auch der technischen Erhaltung der Fahrzeuge 
sowie der Ortskenntnis der Fahrer. 

Alle 45 Fahrer/innen der Feuerwehr Geissberg absolvieren viermal pro Jahr eine Routinefahrt. Ziel ist es, den 
sicheren Umgang mit ungewohnten oder seltener genutzten Feuerwehrfahrzeugen zu trainieren und die Fahr-
praxis kontinuierlich zu erhalten. Gerade im Einsatzfall ist es entscheidend, dass jede/r Fahrer/in sein Fahr-
zeug sicher und routiniert beherrscht. 

Zusätzlich müssen alle Feuerwehrfahrzeuge der Feuerwehr Geissberg mindestens einmal pro Monat bewegt 
werden. Dadurch kann es vorkommen, dass einzelne oder mehrere Feuerwehrfahrzeuge im Rahmen der Rou-
tinefahrten durch die Verbandsgemeinden unterwegs sind. Mit den Routinefahrten wird die Einsatzbereit-
schaft der Fahrzeuge sichergestellt und technische Mängel können frühzeitig erkannt werden. 

Die Routinefahrten erfolgen auf vorgegebenen Routen, die vom Fahrschulverantwortlichen definiert werden. 
Diese führen durch die drei Verbandsgemeinden Rüfenach, Remigen und Villigen. Neben der Fahrpraxis pro-
fitieren die Fahrer/innen der Feuerwehr Geissberg dabei auch von einer vertieften Ortskenntnis, was im Ernst-
fall wertvolle Zeit sparen kann. 

Eine Routinefahrt dauert rund zwei Stunden. In dieser Zeit sind neben der eigentlichen Fahrt auch das Reini-
gen der Fahrzeuge sowie das Auftanken eingeplant. So wird sichergestellt, dass alle Fahrzeuge nach der 
Routenführung jederzeit voll einsatzbereit sind und im Notfall ohne Verzögerung ausrücken können. 
 

Verein Geissbergevents - letzter Aufruf 
Am 25. April 2026 ist es soweit und die erste Mom Party steigt in der Trotte Villigen. Tickets 
können im Vorverkauf bis am Freitag für nur CHF 16.00 einfach mit dem QR-Code erworben 
werden. Für alle Kurzentschlossenen: Sofern noch Tickets und Kapazität vorhanden sind, wird 
am Abend eine Abendkasse betrieben. Eintritt: CHF 20.00. Die Organisatorinnen freuen sich 
auf viele Mom's sowie Frauen ab 18 Jahren. 

 

Veranstaltungen und Termine 
Altpapier- und 
Kartonsammlung 

Samstag, 25. April 2026, ab 08.00 Uhr 

Notfallnummer bei nicht abgeholtem Material: ✆ 079 562 20 03 

Wandergruppe Donnerstag, 30. April 2026 
Wanderung Mandach - Waldheim – Böttstein 
Besammlung: 9.00 Uhr Posthaltestelle Husberg; Anmeldung bis am 27. April 

2026 an René Hasenfratz, ✆ 079 223 57 00 oder ✉ rene.hasenfratz@villi-
gen.com 

Düda Verein Samstag, 2. Mai 2026, 11.00 – 13.00 Uhr, 
beim Spritzenhaus neben Feuerwehrmagazin 
Einweihung des Spritzenhauses, in welchem die Handdruckspritze ausgestellt 
wird. 

Senioren-Mittagstisch Dienstag, 5. Mai 2026, 11.30 Uhr, Restaurant Hirschen Ab 60 Jahren, Anmel-

dung an Ursula Meier, ✆ 056 284 51 83, ✉ meier_ursula@bluewin.ch 
Schwimmbad Samstag, 9. Mai 2026, 10.00 Uhr 

Eröffnung Badi 
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